
 
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen Arbeitnehmerüberlassung und Personalvermittlung 
 
1. Vertragsgegenstand, Durchführung 
1.1. Die LOGO GmbH (Personaldienstleister) stellt 
dem Kunden auf Grundlage von Arbeitnehmerüber-
lassungsverträgen vorübergehend Mitarbeiter am 
vereinbarten Einsatzort zu den nachgenannten 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) zur 
Verfügung. Des Weiteren vermittelt der Personal-
dienstleister dem Kunden Bewerber zur Direktein-
stellung zu den nachgenannten AGB. Entgegenste-
hende Geschäftsbedingungen des Kunden werden 
nur anerkannt, soweit sie mit den AGB überein-
stimmen oder vom Personaldienstleiter ausdrück-
lich schriftlich bestätigt sind. 

1.2. Die vom Personaldienstleister zur Verfügung 
gestellten Mitarbeiter sind nach dem vom Kunden 
beschriebenen fachlichen Anforderungsprofil aus-
gewählt und dürfen nur in dem vertraglich verein-
barten Tätigkeitsbereich eingesetzt werden. Insbe-
sondere ist es dem Kunden untersagt, die Mitarbei-
ter mit der Beförderung, mit dem Umgang oder 
dem Inkasso von Geld und anderen Zahlungsmitteln 
zu beauftragen. Beabsichtigt der Kunde, den Mitar-
beiter mit derartigen Tätigkeiten zu beauftragen, 
bedarf es hierzu einer gesonderten Vereinbarung 
zwischen dem Personaldienstleister und dem Kun-
den. Darüber hinaus sind die Mitarbeiter mit Aus-
nahme der Zeitnachweise gem. Ziffer 9.1. nicht zur 
Entgegennahme von für den Personaldienstleister 
bestimmten Schriftstücken befugt. 

1.3. Während des Einsatzes beim Kunden unterlie-
gen die Mitarbeiter dessen Weisungen und arbeiten 
unter seiner Aufsicht und Anleitung. Vertragliche 
Beziehungen werden zwischen dem Kunden und 
dem Mitarbeiter nicht begründet. Vereinbarungen 
über die Art und Dauer der Tätigkeit, Arbeitszeit 
und sonstige Absprachen können nur mit dem 
Personaldienstleister getroffen wurden. 
 
2. Zurückweisung 
2.1. Ist der Kunde mit den Leistungen des Mitarbei-
ters nicht zufrieden, so kann er die Arbeitskraft 
binnen 4 Stunden nach Beginn der Überlassung 
zurückweisen. 

2.2. Der Kunde kann darüber hinaus den Mitarbei-
ter mit sofortiger Wirkung zurückweisen, wenn ein 
Grund vorliegt, der den Arbeitgeber zu einer außer-
ordentlichen Kündigung (§ 626 BGB) berechtigen 
würde. 

2.3. Die Zurückweisung muss jeweils durch schriftli-
che Erklärung gegenüber dem Personaldienstleister 
unter Angabe der Gründe erfolgen. 
 
3. Austausch des Mitarbeiters / Streik 
3.1. In Fällen der Zurückweisung nach Ziffer 2.1 und 
2.2 sowie bei unvorhergesehenem Ausfall des 
Mitarbeiters, z.B. infolge von Krankheit, ist der 
Personaldienstleister berechtigt, innerhalb von 24 
Stunden gleichwertigen personellen Ersatz zu 
stellen. Ist dies nicht möglich, wird der Personal-
dienstleister von seiner Leistungspflicht befreit. 

3.2 Sollte der Betrieb des Kunden von einem recht-
mäßigen Arbeitskampf betroffen sein, ist der Perso-
naldienstleister vorbehaltlich eines für den Kunden-
betrieb vereinbarten Notdienstes verpflichtet, seine 
Mitarbeiter bis zur Beendigung des Arbeitskampfes 
abzuziehen. 

3.4. Der Personaldienstleister ist im Übrigen be-
rechtigt, aus innerbetrieblichen, organisatorischen 
oder gesetzlichen Gründen den überlassenen 
Mitarbeiter jederzeit auszutauschen und einen 
fachlich gleichwertigen Mitarbeiter zur Verfügung 
zu stellen. 
 
4. Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit 
4.1. Während des Arbeitseinsatzes übernimmt der 
Kunde gegenüber dem Mitarbeiter die Fürsorge-
pflicht eines Arbeitgebers. Er hat sicherzustellen, 
dass am Beschäftigungsort des Mitarbeiters die 
geltenden Unfallverhütungs- und Arbeitsschutzvor-
schriften sowie die gesetzlich zulässigen Arbeits-
zeitgrenzen eingehalten werden und die Einrichtun-
gen und Maßnahmen der „Ersten Hilfe“ gewährleis-

tet sind. Soweit die Tätigkeit des Mitarbeiters eine 
arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung voraus-
setzt, hat der Kunde vor Beginn der Tätigkeit auf 
eigene Kosten eine solche Untersuchung durchzu-
führen. 

4.2. Der Kunde ist verpflichtet, den Mitarbeiter 
gemäß § 12 ArbSchG über Sicherheit- und Gesund-
heitsschutz bei der Arbeit ausreichend und ange-
messen zu unterweisen. Im Übrigen ist er verpflich-
tet, die Einhaltung der Arbeitnehmer-
Schutzvorschriften zu überwachen. Die vorstehen-
den Pflichten bestehen unbeschadet der Pflichten 
des Personaldienstleisters. Zur Wahrnehmung 
seiner Arbeitgeberpflichten wird dem Personal-
dienstleister innerhalb der Arbeitszeiten jederzeit 
ein Zutrittsrecht zu den Arbeitsplätzen der überlas-
senen Mitarbeiter eingeräumt. 

4.3. Der Kunde ist verpflichtet, einen etwaigen 
Arbeitsunfall dem Personaldienstleister sofort 
anzuzeigen und ihm alle Informationen für die 
Unfallmeldung nach § 193 Abs. 1 SGB VII zur Verfü-
gung zu stellen. Meldepflichtige Arbeitsunfälle sind 
der Verwaltungsberufsgenossenschaft mittels 
Unfallanzeige unverzüglich anzuzeigen. Eine Kopie 
der Unfallanzeige hat der Kunde der für seinen 
Betrieb zuständigen Berufsgenossenschaft zu über-
senden. 

4.4. Sollte der Mitarbeiter bei mangelhaften oder 
nicht vorhandenen Sicherheitseinrichtungen, Aus-
rüstungen oder Schutzkleidung die Aufnahme oder 
Fortsetzung der Tätigkeit berechtigterweise ableh-
nen, haftet der Kunde für den dadurch entstande-
nen Lohnausfall. 
 
5. Vergütung, Einsatzbezogener Zuschlag, Bran-
chenzuschläge, sonstige Zuschläge; Equal Pay 
5.1. Maßgeblich für die Abrechnung ist der im 
Arbeitnehmerüberlassungsvertrag jeweils verein-
barte Stundensatz. Die Stundensätze berücksichti-
gen sämtliche Lohn- und Lohnnebenkosten ein-
schließlich etwa zu zahlender Branchenzuschläge 
für die überlassenen Mitarbeiter. Die dort genann-
ten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen 
Mehrwertsteuer. Der Stundensatz basiert regelmä-
ßig auf einer Wochenarbeitszeit von 35 Stunden. 
Diese kann aber - z.B. in Abhängigkeit von der 
Arbeitszeitdauer oder dem Kundenbedarf - niedri-
ger oder höher angesetzt werden. 

5.2. Der Stundensatz erhöht sich um einen einsatz-
bezogenen Zuschlag von 1,5 % bzw. 3 %, wenn der 
Mitarbeiter 9 bzw. 12 Kalendermonate ununterbro-
chen beim Kunden eingesetzt wird. Die Fälligkeits-
zeitpunkte der Erhöhung verschieben sich um die 
Unterbrechungszeiträume, wenn diese bis zu 3 
Monate betragen. Länger als drei Monate andau-
ernde Unterbrechungszeiträume haben eine Neu-
berechnung der Fristen zur Folge. Der einsatzbezo-
gene Zuschlag entfällt, soweit der Arbeitnehmer 
Anspruch auf einen Branchenzuschlag hat (vgl. 
Ziffer 5.3.), der den einsatzbezogenen Zuschlag der 
Höhe nach übersteigt. 

5.3. Soweit der Mitarbeiter einen Anspruch auf 
Branchenzuschläge hat, weil er in einen zuschlags-
pflichtigen Kundenbetrieb überlassen wird, erhöhen 
sich die Stundensätze nach Maßgabe des einschlä-
gigen Branchenzuschlagstarifvertrages erstmals 
nach 4 bzw. 6 Wochen des ununterbrochenen 
Einsatzes des Mitarbeiters im Kundenbetrieb. 
Weitere Erhöhungen greifen stufenweise nach 3, 5, 
7 und 9 Monaten des ununterbrochenen Einsatzes. 

5.4. Unterbrechungen des Einsatzes (z.B. durch 
Einsatzwechsel in einen anderen Kundenbetrieb), 
die länger als 3 Monate dauern, haben zur Folge, 
dass ein bereits entstandener Anspruch auf den 
Branchenzuschlag erlischt und die Fristen zum 
Erwerb des Branchenzuschlagsanspruchs und damit 
eines entsprechend höheren Verrechnungssatzes 
von neuem laufen. Unterbrechungszeiten, die 
während des laufenden Einsatzes infolge von 
Krankheit bis zur Dauer von 6 Wochen, Urlaub oder 
in die Einsatzzeit fallende Feiertage eintreten und 
eine Gesamtdauer von 3 Monaten unterschreiten, 

sind für den Fristenlauf unbeachtlich. Dagegen 
führen andere Unterbrechungszeiten von weniger 
als drei Monaten (z.B. durch Einsatzwechsel in 
einen anderen Kundenbetrieb) während des Einsat-
zes zur Hemmung des Fristenlaufs. Ist der Fristen-
lauf gehemmt, führt dies zu einer entsprechenden 
Verschiebung der regelmäßigen Fälligkeitszeitpunk-
te gemäß vorstehender Ziffer 5.3. 

5.5. Der Verdienst des Mitarbeiters kann, sofern der 
Kunde nachweist, dass die Vergütung des Mitarbei-
ters inklusive Branchenzuschlag das laufende re-
gelmäßig gezahlte Stundenentgelt eines vergleich-
baren Arbeitnehmers des Kundenbetriebs über-
steigt, auf 90% desselben (sog. Vergleichsentgelt) 
gedeckelt werden. Der Kunde ist verpflichtet, dem 
Personaldienstleister jede Veränderung des laufen-
den regelmäßig gezahlten Stundenentgelts unver-
züglich mitzuteilen. Der Personaldienstleister ist 
berechtigt, eine angemessene Anpassung der 
Stundensätze zu verlangen, sofern sich durch die 
Veränderung des laufenden regelmäßig gezahlten 
Stundenentgelts das Vergleichsentgelt verändert. 
Gleiches gilt, wenn eine Änderung des Stellenprofils 
des Mitarbeiters eine Anpassung des Vergleichsent-
gelts notwendig macht. Eine etwaige Preistabelle ist 
entsprechend anzupassen. 

5.6. Kundenbetriebliche Besserstellungsvereinba-
rungen i.S.d. § 4 der Branchenzuschlagstarifverträ-
ge, die zugunsten der Mitarbeiter abgeschlossen 
wurden, können sich erhöhend auf den Stundensatz 
auswirken. Hierzu bedarf es einer gesonderten 
Vereinbarung. Fahrtkosten und Auslösungen sind 
ebenfalls nur nach gesonderter Vereinbarung 
vergütungspflichtig. 

5.7. Zur Ermittlung des konkreten Vergleichsent-
gelts treffen den Kunden die unter Ziffer 7.1. ge-
nannten Informationspflichten. 

5.8 Der Personaldienstleister ist berechtigt, eine 
angemessene Anpassung der Stundensätze zu 
verlangen, sofern sich die Tariflöhne der Zeitar-
beitsbranche erhöhen oder der Mitarbeiter auf-
grund der tariflichen Vorschrift aus § 3 Entgeltgrup-
pe 4 Absatz 2 Entgeltrahmentarifvertrag höherzu-
gruppieren ist. 

5.9. Wünscht der Kunde Leistungen von Mehrar-
beit, Nacht-, Sonn- oder Feiertagsarbeit, bedarf es 
einer gesonderten vorherigen Absprache mit dem 
Personaldienstleister. In diesen Fällen werden 
nachstehende Zuschläge auf Grundlage des jeweils 
gültigen Stundensatzes berechnet: 

a) Mehrarbeit (Überschreitung der vereinbarten Ar-
beitszeit des Mitarbeiters um mehr als 15%) 25%, 

b) Nachtarbeit (Arbeit zwischen 23 und 6 Uhr) 25%; 

c) Sonntagsarbeit (Arbeit an Sonntagen zwischen 0 
und 24 Uhr) 50%; 

d) Feiertagsarbeit (Arbeit an gesetzl. Feiertagen 
zwischen 0 und 24 Uhr sowie für Arbeit an Heilig-
abend und Silvester nach 14 Uhr) 100%. 

Beim Zusammentreffen von Nacht-, Sonn- und 
Feiertagszuschlägen, wird nur der jeweils höchste 
Zuschlag berechnet. 

Die vorgenannten Prozentsätze reduzieren sich auf 
die im Kundenbetrieb für die entsprechenden 
Zuschläge äquivalenten Werte, sofern im Kunden-
betrieb eine Regelung hierüber existiert. In Erman-
gelung einer solchen greifen die o.g. Prozentsätze. 
Sollte die kundenbetriebliche Zuschlagsregelung 
höhere Werte beinhalten, bleibt es bei den hier 
genannten Prozentsätzen. Es obliegt dem Kunden, 
den Personaldienstleister über eine etwaige Zu-
schlagsregelung seines Betriebes zu informieren. 

5.10. Stehen dem überlassenen Mitarbeiter auf-
grund § 8 AÜG n. F. nach neunmonatiger ununter-
brochener Überlassung an den Kunden Ansprüche 
auf das Entgelt eines vergleichbaren Arbeitnehmers 
(Equal Pay) zu, ist der Kunde verpflichtet, dem 
Personaldienstleister rechtzeitig vor Fristablauf alle 
für die Ermittlung des Equal Pay-Anspruchs erfor-
derlichen Entgeltbestandteile eines vergleichbaren 
Arbeitnehmers mitzuteilen. Soweit sich hiernach 



 

Stand 01.04.2017 / Änderungen vorbehalten 

Mehrforderungen des Mitarbeiters ergeben sollten, 
werden die Parteien Verhandlungen mit dem Ziel 
einer angemessenen Anpassung des Stundensatzes 
aufnehmen. Im Übrigen gilt nachstehend Ziffer 7.1 
entsprechend. 
 
6. Vermittlungsprovision 
6.1. Bei Übernahme des Mitarbeiters aus der Über-
lassung durch den Kunden oder ein mit ihm nach § 
18 AktG verbundenes Unternehmen steht dem 
Personaldienstleister eine Vermittlungsprovision zu. 
Die Höhe der Provision ist nach dem Bruttomonats-
gehalt, das der Mitarbeiter nach der Übernahme 
erzielt, wie folgt gestaffelt: Bei einer Übernahme 
innerhalb der ersten drei Monate beträgt die Provi-
sion 3 Bruttomonatsgehälter; Bei einer Übernahme 
vom vierten bis sechsten Monat beträgt die Provisi-
on 2 Bruttomonatsgehälter; Bei einer Übernahme 
vom siebten bis neunten Monat beträgt die Provisi-
on 1,5 Bruttomonatsgehälter; Bei einer Übernahme 
vom zehnten bis zwölften Monat beträgt die Provi-
sion ein 1 Bruttomonatsgehalt; Bei einer Übernah-
me nach dem zwölften Monat entstehen keine 
Provisionsansprüche mehr. 

6.2. Besteht zwischen einem Anstellungsverhältnis 
des Mitarbeiters mit dem Kunden und der vorange-
gangenen Überlassung kein unmittelbarer zeitlicher 
Zusammenhang, ist der Personaldienstleister den-
noch berechtigt, eine Vermittlungsprovision zu 
fordern, wenn das Anstellungsverhältnis auf die 
Überlassung zurückzuführen ist. Es wird vermutet, 
dass das Anstellungsverhältnis auf die vorangegan-
gene Überlassung zurückzuführen ist, wenn das 
Anstellungsverhältnis zwischen dem Kunden und 
dem Mitarbeiter innerhalb von sechs Monaten nach 
der letzten Überlassung begründet wird. Satz 1 und 
Satz 2 finden auch dann Anwendung, wenn das 
Anstellungsverhältnis des Mitarbeiters mit einem 
mit dem Kunden nach § 18 AktG verbundenen 
Unternehmen zustande kommt. Dem Kunden steht 
es frei, den Gegenbeweis zu führen und sich hier-
durch von seiner Zahlungsverpflichtung zu befreien. 

6.3. Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass an 
ihn überlassene Mitarbeiter bei der Ausübung ihrer 
Arbeit nicht von anderen Unternehmen unlauter 
abgeworben werden. Sollte der vom Personal-
dienstleister überlassenen Mitarbeiter innerhalb 
von 3 Monaten nach beendeter Überlassung über 
ein anderes Unternehmen im Rahmen der Arbeit-
nehmerüberlassung oder auf werkvertraglicher 
Basis für den Kunden oder ein mit ihm nach § 18 
AktG verbundenes Unternehmen tätig werden, so 
wird ebenfalls eine Vermittlungsprovision fällig. 
Dieses beträgt das 3fache des letzten monatlichen 
Bruttogehalts beim Personaldienstleister zuzüglich 
der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

6.4. Kommt ein Arbeitsvertrag zwischen dem vorge-
stellten Bewerber und dem Kunden oder ein mit 
ihm nach § 18 AktG verbundenes Unternehmen 
innerhalb von 12 Monaten nach Benennung des 
Bewerbers durch den Personaldienstleister zustan-
de, so wird vermutet, dass der Bewerber durch den 
Personaldienstleister vermittelt wurde und es wird 
ebenfalls eine Vermittlungsprovision fällig. Dieses 
beträgt das 3fache des monatlichen Bruttogehalts 
zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer, wel-
ches der Kunde mit dem Bewerber vereinbart hat. 
Eine Vorstellung liegt bereits mit der Zusendung 
eines einfachen Bewerberprofils an den Kunden 
vor, auch wenn in dem überlassenen Profil der 
Name des Bewerbers nicht vollständig angegeben 
ist oder sonst entscheidende Merkmale fehlen. Der 
Personaldienstleister erbringt die direkte Vermitt-
lungsleistung nach bestem Wissen nach den Vorga-
ben des Kunden. Die Entscheidung für einen Be-
werber fällt alleine in den Verantwortungsbereich 
des Kunden. Eine darüber hinausgehende Gewähr-
leistung besteht nicht, insbesondere übernimmt der 
Personaldienstleister keine Gewährleistung für die 
Geeignetheit des Bewerbers im Hinblick auf die 
Zwecke des Kunden. 
 
7. Informationspflichten des Kunden 
7.1. Der Kunde ist verpflichtet, dem Personaldienst-
leister die für die Zuordnung des Kundenbetriebs zu 

einer zuschlagspflichtigen Branche sowie die zur 
Ermittlung des dort fälligen Branchenzuschlags 
erforderlichen Informationen zur Verfügung zu 
stellen. Insbesondere verpflichtet sich der Kunde, 
den Personaldienstleister über Vereinbarungen im 
Kundenbetrieb i.S.v. Ziffer 5.7. zu informieren, die 
Leistungen für die Mitarbeiter vorsehen. Solche 
Besserstellungsvereinbarungen sind im Arbeitneh-
merüberlassungsvertrag niederzulegen. Die vorge-
nannten Angaben sind auf dem in der Anlage zum 
Arbeitnehmerüberlassungsvertrag befindlichen 
Auskunftsbogen zu tätigen und haben wahrheits- 
und ordnungsgemäß zu erfolgen. Dem Kunden ist 
bewusst, dass eine wahrheitswidrige Auskunft 
empfindliche Rechtsfolgen für den Personaldienst-
leister haben kann. In diesem Fall kann der Perso-
naldienstleister trotz bestehenden Arbeitnehmer-
überlassungsvertrages die Überlassung von Mitar-
beitern an den Kunden aussetzen. Das Recht des 
Personaldienstleisters bei Verstößen gegen die 
Informationspflichten seine Leistung zu verweigern, 
entsteht unabhängig von einem etwaigen Haf-
tungsanspruch des Personaldienstleisters gemäß 
Ziffer 8.4. 

7.2. Der Kunde informiert den Personaldienstleister 
unverzüglich über geplante und ihm bekannte 
Arbeitskampfmaßnahmen, die seinen Betrieb 
unmittelbar betreffen. 
 
8. Haftung / Freistellung / Ersatz 
8.1. Der Personaldienstleister haftet nur für die 
fehlerfreie Auswahl seiner Mitarbeiter für die 
vereinbarte Tätigkeit. Er haftet nicht für die Ausfüh-
rung der Arbeiten durch den Mitarbeiter sowie für 
Schäden, die dieser in Ausübung seiner Tätigkeit 
verursacht. Der Kunde ist verpflichtet, den Perso-
naldienstleister von allen Ansprüchen freizustellen, 
die Dritte im Zusammenhang mit der Ausführung 
und der Verrichtung der dem überlassenen Mitar-
beiter übertragenen Tätigkeiten erheben. 

8.2. Für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit haftet der Personal-
dienstleister bei eigenem Verschulden nach den 
gesetzlichen Bestimmungen. 

8.3. Für alle sonstigen Schäden haftet der Personal-
dienstleister bei eigenem Verschulden nur bei 
Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Die Haftung für 
leichte / normale Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen. 
Letzteres gilt nicht für die Verletzung von Pflichten, 
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung 
des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf 
deren Einhaltung der Entleiher regelmäßig vertrau-
en darf („Kardinalpflichten“) - wie zum Beispiel die 
sorgfältige Auswahl des zu überlassenden Mitarbei-
ters. 

8.4. Sollte der Kunde gegen seine Informations-
pflichten aus den Ziffern 5.10 und 7 verstoßen, weil 
er diesen entweder nicht nachkommt, die von ihm 
gemachten Angaben nicht zutreffen, unvollständig 
oder fehlerhaft sind oder teilt der Kunde dem 
Personaldienstleister Änderungen gemäß Ziffer 5.6. 
unvollständig, fehlerhaft oder nicht unverzüglich 
mit und ist der Personaldienstleister aus diesem 
Grunde zur nachträglichen Zahlung von Branchen-
zuschlägen oder Equal Pay-Forderungen an seine 
Mitarbeiter verpflichtet, ist der Kunde zum Ersatz 
sämtlicher dem Personaldienstleister hierdurch 
entstehenden Schäden verpflichtet. Sollte der 
Verstoß gegen die Informationspflicht dazu führen, 
dass dem Mitarbeiter Ansprüche gegenüber dem 
Personaldienstleister entstehen, ist der Personal-
dienstleister frei, darüber zu entscheiden, ob er sich 
gegenüber seinen Mitarbeitern auf Ausschlussfris-
ten beruft; insoweit unterliegt er nicht der Pflicht 
zur Schadensminderung. Als zu ersetzender Scha-
den gilt bei der Nachgewährung von Vergütungsan-
sprüchen die Summe der vom Personaldienstleister 
zu zahlenden Bruttobeträge zuzüglich des Arbeitge-
beranteils zur Sozialversicherung. Gleichzeitig ist 
der Kunde verpflichtet, den Personaldienstleister 
von Ansprüchen der Sozialversicherungsträger und 
der Finanzverwaltung freizustellen, die diese auf-
grund der oben genannten Haftungstatbestände 
unabhängig von Bruttoentgeltzahlungen geltend 
machen. 

8.5. Hiervon unberührt bleiben sonstige Ansprüche 
des Personaldienstleisters auf Schadensersatz. 
 
9. Rechnungslegung / Zahlungen 
9.1. Rechnungen werden dem Kunden wöchentlich, 
mindestens aber einmal im Monat übersandt. 
Abrechnungsgrundlage sind die vom Kunden zu 
unterzeichnenden Zeitnachweise des Mitarbeiters. 
Die Zeitnachweise werden dem Kunden wöchent-
lich, zum Ende des Kalendermonats bzw. unmittel-
bar nach Beendigung des Auftrags vorgelegt. Die 
vom Personaldienstleister erteilten Rechnungen 
sind sofort fällig und ohne Abzug zahlbar. Der 
Mitarbeiter ist nicht zur Entgegennahme von Vor-
schüssen oder sonstigen Zahlungen berechtigt. 

9.2. Gerät der Kunde in Zahlungsverzug, so ist der 
Personaldienstleister berechtigt, sämtliche offenen 
- auch gestundeten - Rechnungen sofort fällig zu 
stellen und vom Kunden den sofortigen Ausgleich 
oder Sicherheitsleistungen zu verlangen. Der Perso-
naldienstleister ist gleichzeitig berechtigt, bis zum 
Zahlungsausgleich die von ihm zur Verfügung zu 
stellenden Arbeitskräfte zurückzuhalten. 
 
10. Aufrechnung / Zurückbehaltung 
10.1. Der Kunde ist nicht berechtigt, gegenüber 
dem Personaldienstleister aufzurechnen oder ein 
Zurückbehaltungsrecht geltend zu machen, es sei 
denn, die Gegenforderung ist unbestritten oder 
rechtskräftig festgestellt. 

10.2. Der Kunde darf Forderungen aus dem Arbeit-
nehmerüberlassungsvertrag nicht ohne Zustim-
mung des Personaldienstleisters an Dritte abtreten 
oder verpfänden. 
 
11. Kündigung 
11.1. Soweit der Vertrag nicht befristet geschlossen 
wurde, kann er beiderseits mit einer Frist von 5 
Arbeitstagen zum jeweiligen Wochenende gekün-
digt werden. 

11.2. Macht der Personaldienstleister in den Fällen 
der Ziffern 3.1.-3.3. nicht von seinem Recht auf 
Austausch Gebrauch, kann der Vertrag beiderseits 
fristlos gekündigt werden. 

11.3. Der Personaldienstleister ist zur fristlosen 
Kündigung auch berechtigt, wenn der Kunde im 
Falle des Zahlungsverzuges oder der wesentlichen 
Verschlechterung seiner Vermögensverhältnisse 
einer Aufforderung nach Ziffer 9.2. nicht nach-
kommt. 

11.4. Jede Kündigung bedarf der Schriftform. Eine 
Kündigung des Kunden ist nur wirksam, wenn sie 
gegenüber dem Personaldienstleister ausgespro-
chen wird. Die überlassenen Mitarbeiter sind zur 
Entgegennahme der Kündigung nicht befugt. 
 
12. Verschwiegenheit 
12.1. Der Personaldienstleister sowie der überlas-
sene Mitarbeiter sind zur Geheimhaltung über alle 
vertraulichen oder geheimhaltungsbedürftigen 
Geschäftsangelegenheiten des Kunden verpflichtet. 

12.2. Der Kunde ist zur Geheimhaltung über alle 
vertraulichen oder geheimhaltungsbedürftigen 
Geschäftsangelegenheiten und Daten des Personal-
dienstleisters und Mitarbeiters verpflichtet. 
 
13. Schlussbestimmungen 
13.1. Nebenabreden und Vertragsänderungen 
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 

13.2. Soweit der Kunde Kaufmann ist, ist ausschließ-
licher Gerichtsstand für alle sich unmittelbar oder 
mittelbar aus dem Vertragsverhältnis ergebenden 
Streitigkeiten der Sitz des Personaldienstleisters in 
Horb am Neckar. 

13.3. Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB 
unwirksam sein oder werden, wird die Wirksamkeit 
der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt. 
Die Vertragsparteien verpflichten sich für diesen 
Fall, anstelle der unwirksamen Bestimmung eine 
Vereinbarung zu treffen, die in wirtschaftlicher und 
rechtlicher Hinsicht dem zum Ausdruck gebrachten 
Vertragswillen am nächsten kommt. 


